
Ansprechpartner und Adressen

Stadt Potsdam
Jugendamt
Bereich Zentrale Fachangelegenheiten
Arbeitsgruppe Amtsvormundschaften
Friedrich-Ebert-Str. 79/81
14461 Potsdam

               

Sie suchen eine ehrenamtliche 
Herausforderung?

Sie wollen sich für Kinder und
Jugendliche stark machen?

Gesucht werden 
Einzelvormünder

Ansprechpartnerin:

Anke Gutermuth
Koordinatorin Interkult.Integrationsprojekt
Rudolf- Breitscheid- Str. 164, 14482 Potsdam
Tel. 70442710, Fax: 70442714

a.gutermuth@foerderverein-inwole.de
www.foerderverein-inwole.de

Treten Sie mit uns in Kontakt, wir freuen 
uns über jeden Helfer & jede Helferin! 
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r Als VertreterInnen des Interkulturellen In-
tegrationsprojektes suche ich ehrenamtliche 
Vormünder für minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge in Potsdam. Dabei vermittel ich 
potentiell interessierte Personen an das Ju-
gendamt Potsdam. Ziel ist es diese Jugendli-
chen später bei der Suche nach einem Ausbil-
dungs- und Arbeitsplatz zu unterstützen. 

Jugendamt
Potsdam



andernfalls u.a.: 

 • wer volljährig ist

   • wer persönlich geeignet ist 
 (gefestigte Persönlichkeit, 
 gesicherte materielle Verhältnisse, 
  keine Vorstrafen)

   • wer die Bindungen des Mündels,
  seine Beziehungen zu Verwandten   
 und sein religiöses Bekenntnis achtet.

Sich als Vormund für ein Kind oder einen Jugendlichen einzuset-
zen, ist ein ganz besonderes Ehrenamt.  Es erfordert einen he-
rausragenden persönlichen Einsatz, schließlich geht es darum, sich 
für Kinder stark zu machen, deren Eltern – aus welchen Gründen 
auch immer – diese Aufgabe nicht selbst übernehmen können.
Gleichzeitig ermöglicht kaum ein anderes Ehrenamt ein so hohes 
Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung, nicht zuletzt auch 
an Erfüllung.  Die ehrenamtliche Vormundschaft setzt ein Zeichen 
des Engagements für die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen!
Wir hoffen, Sie auf diese Weise in Ihrem Interesse an einer Vormund-
schaft zu bestärken, denn jedes uns anvertraute Kind möchten wir 
bestmöglich unterstützen und fördern. Dafür aber sind wir auf Ihre eh-
renamtliche Hilfe angewiesen. Das Jugendamt der Stadt Potsdam steht 
Ihnen bei Fragen gern persönlich mit Rat und Tat zur Seite – nicht nur 
im Vorfeld einer möglichen Vormundschaft, sondern auch begleitend.

Wer kann Einzelvormund sein?
Geeignete Personen § 1779 BGB
Die Entscheidung wird durch das Vormundschaftsgericht getroffen.1

Als Person ist auszuwählen:
Primär, wer von den Eltern benannt wurde.

Welche Verantwortung hat ein 
Einzelvormund?

Er vertritt das Mündel gesetzlich vertreten d.h. er hilft 
bei grundsätzlichen Entscheidungen über Angelegenheiten:
• der Pflege
• der Erziehung, der Beaufsichtigung
• der Aufenthaltsbestimmung
• der Ausbildung und des Berufes,
• der Weltanschauung/ Religion
• der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und 
   Sozialleistungen, des Anspruchs von Jugendhilfeleistungen 
   und muss das Vermögen des Mündels verwalten.

Wir suchen u.a. Men-
schen mit interkulturel-
len Kompetenzen für 
Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshinter-
grund!

• Er bespricht die Angelegenheiten mit dem Mündel 
   entsprechend seines Entwicklungsstandes und strebt          
    Einvernehmen an.

Wichtig: Der Einzel-
vormund muss nicht 
selbst für den Unterhalt 
seines Mündels auf-
kommen!

Vormundschaftsgericht
Das Vormundschaftsgericht berät die 
Vormünder und wirkt dabei mit, sie 
in ihre Aufgaben einzuführen. Zudem 
führt es die Aufsicht über die gesamte 
Tätigkeit des Vormundes. Der Vormund 
hat dem Vormundschaftsgericht einmal 
jährlich über die persönlichen Verhält-
nisse seines Mündels und über seine 
Vermögensverwaltung zu berichten.

Jugendamt
Das Jugendamt schlägt dem Vormund-
schaftsgericht Personen vor, die sich im 
Einzelfall zum Vormund eignen. Vor-
münder haben Anspruch auf Beratung 
und Unterstützung. Das Jugendamt 
achtet darauf, dass die Vormünder für 
die Person des Mündels Sorge tragen. Es 
hat beratend darauf hinzuwirken, dass 
festgestellte Mängel im Einvernehmen 
mit dem Vormund behoben werden.

Personensorge & Vermögenssorge
 Der Einzelvormund muss wie Eltern handeln!

1Das Vormundschaftsgericht entschädigt auf Antrag die Aufwendungen des Vormundes.

Partner des Vormundes 
               (§§ 1837 ff, § 53 SGB VIII)


